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Alle Steuerzahler 
 

1. Gesetzentwurf zum Abbau 
der kalten Progression 

 
Die Bundesregierung hat einen Gesetz-
entwurf vorgelegt, mit dem die Steuer-
bürger von den Wirkungen der kalten 
Progression entlastet werden sollen. 
Das Vorhaben soll in 2013 und 2014 in 
zwei Schritten umgesetzt werden und 
umfasst folgende Eckpunkte:  
 

- Der Grundfreibetrag soll zum 
1.1.2013 auf 8.130 EUR und 
zum 1.1.2014 auf  8.354 EUR 
angehoben werden. Damit wür-
de der jetzige Grundfreibetrag 
von 8.004 EUR um insgesamt 
350 EUR erhöht werden. 

 

Hinweis: Bis zum Grundfreibe-
trag wird ein zu versteuerndes 
Einkommen keiner Einkommen-
steuer unterworfen. 
 

- Entsprechend der Anhebung des 
Grundfreibetrags soll der Tarif-
verlauf ebenfalls bis 2014 um 
insgesamt 4,4 % angepasst 
werden.  
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- Denn jedes Einkommen soll genau 
um den Betrag entlastet werden, 
um den es durch die kalte Pro-
gression belastet wird. 

 

Beachte: Ob der Bundesrat den Entlas-
tungsplänen indes zustimmen wird, muss 
derzeit bezweifelt werden.   
 
Hinweis: 
Doch was verbirgt sich genau hinter 
dem Begriff „kalte Progression”? 
Die Finanzverwaltung hat sich hierzu 
etwas einfallen lassen. In der Mediathek 
des Bundesfinanzministeriums wird der 
Begriff im Rahmen der Rubrik „einfach 
erklärt” interaktiv erläutert (Entwurf 
eines Gesetzes zum Abbau der kalten 
Progression, Drs. 17/8683 vom 
15.2.2012; Der Einkommensteuertarif 
und die kalte Progression „einfach er-
klärt“: www.iww.de/sl118). 

 
 

 Kapitalanleger 
 

2. Erstattungszinsen:  
Bundesfinanzhof bezweifelt 
Steuerpflicht 

 
Der Bundesfinanzhof bezweifelt, dass 
zumindest die rückwirkende Anwendung 
der Regelung im Jahressteuergesetz 
2010, Erstattungszinsen der Besteuerung 
zu unterwerfen, rechtmäßig ist. Er hat 
deshalb dem Antrag eines Steuerpflichti-
gen auf Aussetzung der Vollziehung 
stattgegeben. Die abschließende Beurtei-
lung bleibt dem Hauptsacheverfahren 
vorbehalten.  
 
Zum Hintergrund 
 
Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, 
dass Erstattungszinsen – Steuererstatt-
ungen werden verzinst, wenn der Be-
scheid später als 15 Monate nach Ende 
des Veranlagungszeitraums erlassen wird 
– nicht steuerbar sind.  
 

Der Gesetzgeber hat dieses Urteil jedoch 
ausgehebelt, sodass die Zinsen in allen 
offenen Fällen zu den Kapitalerträgen 

gehören (BFH, Beschluss vom 
22.12.2011, Az. VIII B 190/11; beim 
BFH anhängige Verfahren: VIII R 1/11, 
VIII R 36/10). 
 
 
3. Zahl der abgerufenen Konten 

hat sich verdoppelt 
 
Die Zahl der von Behörden über die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht abgerufenen Konten hat sich seit 
2005 mehr als verdoppelt. Nach Angaben 
der Bundesregierung wurden im vergan-
genen Jahr bei 116.908 Aktionen Daten-
sätze von 1.050.726 Konten abgerufen. 
Auch beim Bundeszentralamt für Steuern 
stieg die Anzahl der Abrufe (62.333 Ab-
rufe in 2011). Ziel ist dabei die Aufde-
ckung bisher verschwiegener Kapitalein-
künfte. 
 

Zum Hintergrund 
 

Seit April 2005 ist es Behörden – wie den 
Sozial- und Finanzämtern oder auch den 
Arbeitsagenturen – möglich, Konto-
stammdaten über die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht und das 
Bundeszentralamt für Steuern abzurufen. 
Zu den Kontostammdaten zählen die 
Kontonummer und das Eröffnungs- bzw. 
Auflösungsdatum eines Kontos, zum an-
deren aber auch Name, Anschrift, Ge-
burtsdaten, vorhandene Bausparverträge 
und Wertpapierdepots der Kontoinhaber. 
 

Alle deutschen Banken und Sparkassen 
sind verpflichtet, diese Informationen 
den benannten Behörden bereitzustellen. 
Auch wenn Kontostände und -
bewegungen nicht durch den automati-
sierten Kontenabruf eingesehen werden 
können, nutzen die Behörden die erwor-
benen Informationen, um Rückschlüsse 
auf die Einkünfte der Betroffenen zu zie-
hen. 
 
Hinweis 1: 
Auskunftsersuchen der Behörden „ins 
Blaue hinein“ oder Rasterfahndungen 
sind unzulässig.  
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Hinweis 2: 
Mit der Einführung der Abgeltungsteuer 
auf private Zinsen und private Veräuße-
rungsgewinne besteht für derartige Ein-
künfte grundsätzlich kein Verifikations-
bedarf mehr. Soweit sie abgegolten 
sind, können sie daher anonym bleiben. 
Nur in den gesetzlich ausdrücklich be-
stimmten Fällen besteht noch eine Kon-
tenabrufmöglichkeit (hib - heute im 
bundestag Nr. 106 vom 2.3.2012; Bun-
deszentralamt für Steuern: „Kontenab-
rufverfahren nach § 93 Abs. 7 bis 10 
und § 93b der Abgabenordnung“). 

 
 

 Freiberufler und Gewerbe-
treibende 

 
4. Investitionsabzugsbetrag  

ist betriebsbezogen 
 

Der steuermindernde Investitionsab-
zugsbetrag setzt u.a. voraus, dass das 
Wirtschaftsgut nach der Anschaffung 
nahezu ausschließlich, d.h. zu mindes-
tens 90 % betrieblich genutzt werden 
soll. Nach einem Urteil des Finanzge-
richts Niedersachsen (Revision zugelas-
sen) hat der Gesetzgeber den Abzugsbe-
trag durch die Formulierung der fast aus-
schließlichen Nutzung in einer inländi-
schen Betriebsstätte des Betriebs be-
triebsbezogen ausgestaltet. Eine außer-
betriebliche Nutzung ist also auch dann 
gegeben, wenn die Nutzung in einem 
anderen Betrieb des Steuerpflichtigen 
erfolgt. 
 
Beispiel: Für das Jahr 2009 hat ein Un-
ternehmer in seinem Betrieb A einen 
Investitionsabzugsbetrag für die An-
schaffung einer Maschine geltend ge-
macht. In 2011 wurde die Maschine an-
geschafft und auch in den Betrieben B 
und C genutzt, jeweils zu 10 %.  
 
Die Folge: Weil die Maschine in Betrieb 
A nur zu 80 % betrieblich genutzt wurde, 
ist der Investitionsabzugsbetrag für das 
Jahr 2009 rückwirkend zu versagen.  
 

Beachte: Von dieser betriebsbezogenen 
Sichtweise gibt es indes eine Ausnahme. 
Bei einer Betriebsaufspaltung kann die 
Nutzung des Wirtschaftsguts in der Be-
triebsgesellschaft nämlich der Besitzge-
sellschaft zugerechnet werden. 
 

Zum Hintergrund 
 
Für die künftige Anschaffung oder Her-
stellung von abnutzbaren beweglichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens 
kann ein Investitionsabzugsbetrag von 
bis zu 40 % der voraussichtlichen An-
schaffungs- oder Herstellungskosten gel-
tend gemacht werden.  
 
Die Frist, innerhalb derer das Wirt-
schaftsgut angeschafft oder hergestellt 
werden muss, beträgt drei Jahre. Unter-
bleibt die Investition, ist der Abzug im 
Jahr der Vornahme rückgängig zu ma-
chen. Das führt rückwirkend zu einer 
Gewinnerhöhung und zu einer Verzin-
sung der daraus resultierenden Steuer-
nachforderung in Höhe von 6 % im Jahr 
(FG Niedersachsen, Urteil vom 
3.11.2011, Az. 11 K 435/10). 
 
5. Bewirtung: Konkreter  

Anlass ist anzugeben 
 

Der (teilweise) Betriebsausgabenabzug 
von Bewirtungsaufwendungen setzt den 
Nachweis der konkreten betrieblichen 
Veranlassung voraus. Es reicht nach ei-
ner Entscheidung des Finanzgerichts Ber-
lin-Brandenburg somit nicht aus, ledig-
lich die Namen und die Funktion der be-
wirteten Personen aufzuführen.  
 
Im entschiedenen Fall stellte ein Be-
triebsprüfer bei einer GmbH fest, dass 
Bewirtungsaufwendungen geltend ge-
macht worden waren, ohne den konkre-
ten Anlass der Bewirtung zu benennen.  
 
Auf den Bewirtungsbelegen waren viel-
mehr die Namen der bewirteten Perso-
nen und ein Hinweis auf deren berufliche 
oder geschäftliche Tätigkeit vermerkt. So 
wurde bei einer Besprechung mit dem 
Rechtsanwalt der GmbH „D, Rechtsan-
walt” und bei einer Besprechung mit dem 
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Steuerberater „B, Steuerberater” ange-
geben. Demzufolge versagte das Finanz-
amt die Anerkennung der Bewirtungs-
aufwendungen sowie den darauf entfal-
lenden Vorsteuerabzug – zu Recht, wie 
das Finanzgericht befand. 
 

Nachweiserfordernis 
 
Zum Nachweis der Höhe und der betrieb-
lichen Veranlassung der Aufwendungen 
hat der Steuerpflichtige schriftlich die 
folgenden Angaben zu machen: 
 

- Ort der Bewirtung, 
- Tag der Bewirtung, 
- Teilnehmer, 
- Anlass der Bewirtung sowie 
- die Höhe der Aufwendungen. 

 

Hat die Bewirtung in einer Gaststätte 
stattgefunden, so genügen Angaben zu 
dem Anlass und den Teilnehmern der 
Bewirtung; die Rechnung über die Bewir-
tung ist beizufügen. 
 
Hinweis: 
Wenn der Gesamtbetrag der Rechnung 
150 EUR übersteigt, muss die Rechnung 
auch den Namen des bewirtenden Steu-
erpflichtigen enthalten. 

 
Zum Nachweis der betrieblichen Veran-
lassung müssen die Angaben zum Anlass 
der Bewirtung den Zusammenhang mit 
einem geschäftlichen Vorgang oder einer 
Geschäftsbeziehung erkennen lassen. 
Allgemein gehaltene Angaben wie Ar-
beitsgespräch, Infogespräch, Hinter-
grundgespräch, Geschäftsessen oder 
Kontaktpflege reichen hierfür nicht aus 
(FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
11.5.2011, Az. 12 K 12209/10). 
 
6. Elektronische Übermittlung 

von Steuererklärungen 
 
Die Oberfinanzdirektion Koblenz weist in 
einer aktuellen Meldung darauf hin, dass 
für den Veranlagungszeitraum 2011 viele 
Jahressteuererklärungen elektronisch 
abgegeben werden müssen. 
 

Einkommensteuererklärung 
 
Alle Steuerpflichtigen, die Gewinnein-
künfte erzielen, sind ab der Einkommen-
steuererklärung 2011 zur elektronischen 
Abgabe verpflichtet. Hierunter fallen 
Land- und Forstwirte, Gewerbetreibende 
und selbstständig Tätige. 
 
Andere Jahressteuererklärungen 
 
Unternehmer und Körperschaften müs-
sen nun auch für die Umsatzsteuer, die 
Körperschaftsteuer und die Gewerbe-
steuer ihre Jahreserklärungen elektro-
nisch übermitteln. Gleiches gilt für Fest-
stellungserklärungen. Im Unterschied zur 
Einkommensteuererklärung müssen die-
se Erklärungen authentifiziert übermittelt 
werden. Die hierzu erforderliche Regist-
rierung unter www.elsteronline.de wurde 
inzwischen vereinfacht. 
 
Hinweis: 
Die Anlage EÜR (Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung) ist bereits für das 
Jahr 2011 mit der Jahressteuererklä-
rung elektronisch zu übermitteln. Bilan-
zen sowie Gewinn- und Verlustrechnun-
gen hingegen müssen erstmals für das 
Wirtschaftsjahr 2013 - also regelmäßig 
im Jahr 2014 - elektronisch übermittelt 
werden. Für das Wirtschaftsjahr 2012 
ist die Abgabe in Papierform somit noch 
zulässig (OFD Koblenz, Meldung vom 
22.2.2012 „Pflicht zur elektronischen 
Übermittlung von Steuererklärungen“).  

 
 

 Personengesellschaften und 
deren Gesellschafter 

 
7. Zur steuerlichen  

Gewinnzurechnung bei  
Auseinandersetzung 

 
Der Anspruch des ausgeschiedenen Ge-
sellschafters einer Personengesellschaft 
auf seinen Anteil am gemeinschaftlich 
erzielten Gewinn ist ihm auch dann steu-
erlich zuzurechnen, wenn der Anspruch 
zivilrechtlich der sogenannten Durchset-
zungssperre unterliegt. 
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Im entschiedenen Fall schied ein Steuer-
pflichtiger im Oktober 1999 im Streit aus 
einer GbR aus. Die verbliebenen Gesell-
schafter verweigerten die Auszahlung 
des ihm unstreitig zustehenden laufen-
den Gewinns für 1998 und 1999 mit der 
Begründung, der ehemalige Gesellschaf-
ter schulde im Gegenzug Schadenersatz 
in übersteigender Höhe. Nachdem das 
Landgericht die auf Auszahlung des Ge-
winnanteils gerichtete Klage abgewiesen 
hatte, weil der Abfindungsanspruch nicht 
mehr isoliert und nicht vor Aufstellung 
einer Auseinandersetzungsbilanz geltend 
gemacht werden könne, stritten der 
Steuerpflichtige und die verbliebenen 
Gesellschafter in einem weiteren Rechts-
streit um den Auseinandersetzungsan-
spruch.  
 

Hinweis: 
Nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs führt die Auflösung einer 
GbR dazu, dass die Gesellschafter die 
ihnen gegen die gesamte Hand zuste-
henden Ansprüche nicht mehr selbst-
ständig auf dem Wege der Leistungs-
klage durchsetzen können (Durchset-
zungssperre). Diese sind vielmehr als 
unselbstständige Rechnungsposten in 
die Auseinandersetzungsbilanz aufzu-
nehmen, deren Saldo dann ergibt, wer 
von wem noch etwas zu fordern hat.  

 

Dem ausgeschiedenen Gesellschafter ist 
der Gewinnanspruch in den Jahren 1998 
und 1999 steuerlich auch dann zuzu-
rechnen, wenn der Anspruch nur noch 
als Abrechnungsposten im Rahmen des 
einheitlichen Auseinandersetzungsan-
spruchs geltend gemacht werden kann 
und nicht isoliert ausgezahlt wird, so der 
Bundesfinanzhof in einer aktuellen Ent-
scheidung. Bei der Besteuerung von Per-
sonengesellschaften gilt den Richtern 
zufolge der allgemeine Transparenz-
grundsatz. Demgemäß werden die Ein-
künfte nicht von der Personengesell-
schaft, sondern originär von den einzel-
nen Mitunternehmern erzielt. Damit hat 
aus steuerlicher Sicht nicht die Perso-
nengesellschaft einen zu versteuernden 
Gewinn, sondern jeder Mitunternehmer 
erzielt seinen Gewinnanteil.  

Dieser Gewinn ist den Mitunternehmern 
in dem Zeitpunkt zuzurechnen, in dem er 
entsteht. Nicht maßgeblich ist etwa der 
Zeitpunkt der Feststellung des Jahresab-
schlusses. 
 

Die gemeinschaftlich erzielten Einkünfte 
sind den Mitunternehmern grundsätzlich 
nach dem vertraglichen oder dem ge-
setzlichen Verteilungsschlüssel zuzurech-
nen. Die Auszahlung des Gewinns an den 
einzelnen Mitunternehmer ist nach Mei-
nung des Bundesfinanzhofs keine Vo-
raussetzung für die anteilige Zurechnung 
des gemeinschaftlich erzielten Gewinns. 
Eine Ausnahme sieht die Rechtsprechung 
nur dann vor, wenn ein Gesellschafter 
durch strafbare Handlungen (z.B. Unter-
schlagung oder Untreue) die tatsächliche 
Verteilung des Gewinns, abweichend 
vom Vereinbarten, zu seinen Gunsten 
und zum Schaden der anderen Gesell-
schafter beeinflusst hat.  
 

Hinweis: 
Die Durchsetzungssperre ändert folglich 
nichts daran, dass der im Auseinander-
setzungsanspruch enthaltene laufende 
Gewinn dem Steuerpflichtigen steuerlich 
zugerechnet wird, weil dieser insofern 
den Besteuerungstatbestand verwirk-
licht hat (BFH-Urteil vom 15.11.2011, 
Az. VIII R 12/09). 

 
 Umsatzsteuerzahler 

 

8. Mehrere Rechnungen  
mit Steuerausweis  
über dieselbe Leistung 

 

Unternehmer, die für ein und dieselbe 
Leistung mehrere Rechnungen mit ge-
sondertem Ausweis der Umsatzsteuer 
erteilen, schulden die in den zusätzlichen 
Abrechnungen ausgewiesene Steuer – 
neben der Umsatzsteuer für den ausge-
führten Umsatz. Der Leistungsempfänger 
kann den Vorsteuerabzug für die emp-
fangene Leistung (auch wenn er mehr als 
eine Rechnung erhalten hat) nur einmal 
in Anspruch nehmen, da nur die gesetz-
lich geschuldete Steuer als Vorsteuer 
abziehbar ist. 
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In diesem Zusammenhang weist die 
Oberfinanzdirektion Frankfurt auf Fallge-
staltungen hin, die in der Praxis anfällig 
für Fehler sind, beispielsweise Einzel- 
und Monatsabrechnungen von Kurier-
diensten, Abschlags- und Schlussrech-
nungen von Bauunternehmen oder auch 
Monats- und Jahresrechnungen über 
Leasingraten. 
 
Hinweis: 
In diesen oder vergleichbaren Fällen 
sollte das Abrechnungsverfahren so 
gestaltet werden, dass nur eine Rech-
nung (entweder die Einzelrechnung 
oder die spätere Gesamtabrechnung) 
den Rechnungsempfänger zum Vor-
steuerabzug berechtigt oder die geson-
dert ausgewiesene Umsatzsteuer für 
eine Voraus- oder Anzahlung in der Ge-
samtrechnung abgesetzt wird 
(OFD Frankfurt vom 28.10.2011, 
Az. S 7300 A - 131 - St 128).  

 
 

 Arbeitnehmer 
 
9. Pendlerpauschale:  

Längerer Weg kann ohne 
Zeitersparnis günstiger sein 

 
Bekanntlich ist der kürzeste Weg zur 
Arbeit nicht immer auch der schnellste. 
Das Finanzamt berücksichtigte den län-
geren Weg bei der Bestimmung der Ent-
fernungspauschale bislang allerdings nur 
bei einer Zeitersparnis von mindestens 
20 Minuten. Dieser Handhabung hat der 
Bundesfinanzhof nun aber eine Absage 
erteilt und entschieden, dass nicht nur 
auf eine Zeitersparnis, sondern vielmehr 
auf die Verkehrsumstände im Einzelfall 
abzustellen ist.  
 
Zum Hintergrund  
 

Mit der Entfernungspauschale werden 
Kosten für die Fahrten zwischen Woh-
nung und der täglichen Arbeitsstätte in 
Höhe von 0,30 EUR je Entfernungskilo-
meter abgegolten.  
 

Grundsätzlich ist für die Entfernungspau-
schale die kürzeste Straßenverbindung 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
maßgebend. Eine andere als die kürzeste 
Straßenverbindung kann jedoch zugrun-
de gelegt werden, wenn diese „offen-
sichtlich verkehrsgünstiger” ist und vom 
Arbeitnehmer regelmäßig benutzt wird.  
 
Verkehrsumstände des Einzelfalls 
 
Ist bei einer längeren Strecke nur eine 
Fahrzeitverkürzung von unter 10 % zu 
erwarten, spricht viel dafür, dass diese 
minimale Zeitersparnis allein für einen 
verständigen Verkehrsteilnehmer keinen 
ausschlaggebenden Anreiz darstellen 
dürfte, eine abweichende Route zu wäh-
len, so der Bundesfinanzhof.  
 

Das Merkmal der Verkehrsgünstigkeit 
beinhaltet aber auch andere Umstände 
als eine Zeitersparnis. So kann eine 
Straßenverbindung auch dann offensicht-
lich verkehrsgünstiger sein als die kür-
zeste Verbindung, wenn sich dies z.B. 
aus der Streckenführung oder der Schal-
tung von Ampeln ergibt.  
 

Schlussendlich kann eine Straßenverbin-
dung selbst dann offensichtlich verkehrs-
günstiger sein, wenn nur eine relativ ge-
ringe oder gar keine Zeitersparnis zu 
erwarten ist.  
 
Hinweis: 
In einer weiteren Entscheidung hat der 
Bundesfinanzhof klargestellt, dass nur 
die tatsächlich benutzte Straßenverbin-
dung in Betracht kommt. Eine nur mög-
liche, aber nicht benutzte Straßenver-
bindung ist bei der Entfernungspau-
schale somit nicht zu berücksichtigen 
(BFH-Urteile vom 16.11.2011, 
Az. VI R 19/11, Az.VI R 46/10). 

 
Die oben stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand er-
stellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es jedoch notwendig, Haftung und 
Gewähr auszuschließen. 
 

 


